
 

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
05.10.2021 

 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 

Bürgermeisterin Simone Rürup eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
 

TOP 01 Einwohnerfragestunde 

 
 
Von den anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern wurden keine Fragen an die 
Veraltung gestellt. 
 
 
 
 
 

TOP 02 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

 
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
 
In nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit oder wenn dies nicht möglich ist, in der nächsten öffentlichen 
Gemeinderatssitzung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder das 
berechtigte Interesse Einzelner entgegensteht (§ 35 Abs. 1 Satz 4 der 
Gemeindeordnung). 
 
Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14. September 2021 sind 
folgende Beschlüsse bekannt zu geben: 
 
TOP Vorberatung Interkommunale Zusammenarbeit bei der 
Gewerbeflächenentwicklung - Gemeinsame Absichtserklärung der Kommunen 
des Gemeindeverbands Mittleres Schussental 
 
Beschluss: Der gemeinsamen Absichtserklärung der Kommunen des 
Gemeindeverbands Mittleres Schussental zur Schaffung eines interkommunalen 
Gewerbegebietes wird nicht zugestimmt. 
 
TOP Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Reithalle“ 



 
Beschluss: Dem geänderten Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan in der Fassung vom 27.08. 2021 wird mit folgenden Änderungen 
zugestimmt: 

- Es ist abzuklären inwiefern die Mitarbeit der Reitergruppe bzgl. Generierung 
von Ökopunkten für das Flurstück 376 möglich ist. 

- Unter 4.2 des Durchführungsvertrags ist folgender Zusatz aufzunehmen: Die 
Reitergruppe wird in die Pflicht genommen, aktiv bei der Umsetzung der 
Ökomaßnahmen mitzuwirken. 

- Unter 5.2 des Durchführungsvertrags ist folgender Satz zu streichen: Für diese 
Pflegemaßnahmen wird ein Zuschuss gewährt. 

  
 
 
 
 
 

TOP 03 Bericht der Bürgermeisterin 

 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
 

a) Corona 
 

Der Inzidenzwert für den Landkreis Ravensburg liegt aktuell bei 58. 
 
 
 

b) Infoveranstaltung zum Starkregenmanagement  
  

Die Infoveranstaltung zum Starkregenmanagement hat am 04.10.2021 
stattgefunden und war gut besucht. Vorgebrachte Anregungen zum Baugebiet 
Bühl fließen in die weiteren Planungen mit ein.  
 
 
 

c) Antrag der Freien Wählervereinigung zum Anlegen eines Waldspielplatzes  
 

Dieser Antrag wird in der Sitzung vom 09.11.2021 Gegenstand der Beratungen 
im Gremium sein. Nach der Geschäftsordnung müssen Anträge spätestens in 
der übernächsten Sitzung auf der Tagesordnung sein. Am kommenden Freitag 
steht ein Gespräch mit der Forstverwaltung in dieser Angelegenheit an.  

 
 
 

d) Sitzung des GMS am 07.10.2021 
 

Tagesordnungspunkte werden das Radverkehrskonzept, Berichtigungen des 
Flächennutzungsplanes anderer Gemeinden sowie der Klimamobilitätsplan der 
aus dem beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan resultiert sein.  

 
 



 
e) Gemeinderatssitzung am 30.11.2021  

 
Eine weitere Gemeinderatsitzung ist am 30.11.2021 geplant. Aufgrund einiger 
Verschiebungen von Tagesordnungspunkten und der Vielzahl von zu treffenden 
Entscheidungen ist diese zusätzliche Gemeinderatsitzung notwendig.  

 
 
 
 

f) Weitere Termine 
 

Bereits heute wird das Gremium darüber informiert, dass am 11.01.2022 die 
erste Gemeinderatsitzung im kommenden Jahr stattfindet und am Samstag, den 
29.01.2022 der Bewertungsausschuss zur Ankervergabe im Fischerareal. 
Abgabefrist für Ankerprojekte ist am 29.11.2021. Eine weitere 
Gemeinderatsitzung ist dann für den 08.02.2022 geplant. 

 
 
 

g) Europaweite Ausschreibung der Schulsanierung 
 

Die Frist ist zwischenzeitlich abgelaufen, das Architekturbüro MLW hat ein 
Angebot abgegeben. Der Beschluss über die Auftragsvergabe wird in der 
nächsten Gemeinderatsitzung getroffen.  

 
 
 

h) Sanierung WC-Anlage im grünen Gebäude der Klosterwiesenschule  
 

Die Sanierungsarbeiten sind größtenteils abgeschlossen. Es fehlen noch die 
WC-Türen sowie die Verkleidungselemente der WC-Kabinen.  

 
 
 
 

TOP 04 Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Beschluss zur 
erneuten Auslegung und Anhörung zum Bebauungsplan " Bühl" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu  

 
Da der Fachplaner erkrankt ist, muss dieser Tagesordnungspunkt auf die 
Gemeinderatsitzung am 09.11.2021 verschoben werden. 
 
 
 
 
 

TOP 05 Beauftragung des Ingenieurbüros zur Planung und Ausschreibung der 
zwei bestehenden Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen in 
der Gartenstraße  

 



 
Ortsbaumeister Roth berichtet: 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 02.05.2017 wurde beschlossen, die Bushaltestellen 
der Hauptverkehrsachsen der Linie 1 Zug um Zug umzubauen. 
 
2020 wurden bereits die Bushaltestellen Marsweiler Hochbehälter und Marsweiler 
Sehbehindertenschule barrierefrei umgebaut. Parallel wurde die Planung der 
Bushaltestellen Gartenstraße weiter vorangetrieben.  
 
Nach dem Personalbeförderungsgesetz ist die vollständige Barrierefreiheit für die 
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1.Januar 2022 zu erreichen. 
Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz besagt, dass auch Gemeinden 
verpflichtend die Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderung aktiv 
fördern und bei der Planung von Maßnahmen beachten sollen. 
 
Um in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, muss eine Bagatellgrenze von 
100.000,- € überschritten werden. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich für beide 
Haltestellen in der Gartenstraße auf 144.860,00 Euro. Am 12.05.2021 wurde der 
Zuschussantrag gemäß VwV LGVFG für die Bushaltestellen Gartenstraße beantragt. 
Der Zuschussantrag wurde von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg 
mbH in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen geprüft. Die 
Förderfähigkeit der Maßnahme ist gemäß LGVFG §2 gegeben und es bestehen aus 
fachtechnischer Sicht keine Bedenken. 
 
Nach aktuellem Prüfbericht erhält die Gemeinde Baindt für die Bushaltestelle 
Gartenstraße eine Zuwendung / Landesförderung zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse in Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen Mobilität nach dem 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 99.603,00 €. Die 
Förderung vom Landratsamt Ravensburg beträgt für die Bushaltestellen Gartenstraße 
4.000,00 €. Für das Buswartehäuschen (Fahrtrichtung Baienfurt) beläuft sich die 
Fördersumme auf 2.200,00 €. Das Buswartehäuschen wird analog zu den bereits 
bestehenden Buswartehäuschen Marsweiler beschafft. 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 
Nach Eingang des Zuwendungsbescheides wird das Ingenieurbüro Marschall und 
Klingenstein mit der Planung und Ausschreibung der zwei Bushaltestellen in der 
Gartenstraße beauftragt. 
 
Das Buswartehäuschen in der Gartenstraße wird analog zu den bereits umgebauten 
Bushaltestellen beschafft 
 
 
 



TOP 06 Erneute Beratung zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 
Wohneinheiten, Annaberg 28, Flst. 209/3 

 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
Auf dem Flst. 209/3 in der Annabergstraße wurde ein Wohngebäude, ein Holzschopf 
und eine Garage abgebrochen und der Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 6 
Wohneinheiten beantragt.  
 
In der Gemeinderatssitzung am 09.03.2021 wurde dem Bauvorhaben das 
gemeindliche Einvernehmen versagt. 
 
Die Baurechtsbehörde hatte daraufhin mit dem Bauherrn verschiedene Gespräche 
geführt, die auch zu einer gewissen Umplanung/Reduzierung geführt haben. 
Gleichwohl will der Bauherr aber an der Kubatur seines Bauvorhabens festhalten. 
 
In den jetzt vorliegenden Plänen wurde eine Garage im Westen, sowie 2 Stellplätze im 
Osten gestrichen. Ebenfalls wurde die Retentionsfläche verlegt und vergrößert. 
 
Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des unbeplanten Innenbereich von Baindt. 
Die planungsrechtliche Zulässigkeit wird nach § 34 BauGB eingestuft. Gemäß § 34 
Abs.1 BauGB ist ein Vorhaben innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und 
der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Die Prüfung der Baurechtsbehörde ergab, dass sich das Vorhaben gemäß § 34 
BauGB in die Umgebungsbebauung einfügt. Eine rücksichtslose und erdrückende 
Wirkung durch das Bauvorhaben im Hinblick auf die Nachbarbebauung lässt sich aus 
Sicht der Baurechtsbehörde nicht feststellen, das Rücksichtnahmegebot ist nicht 
verletzt. 
 
Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB darf die Gemeinde das Einvernehmen nur aus den 
sich gemäß §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB ergebenden (bauplanungsrechtlichen) 
Gründen versagen. Soweit nach diesen Vorschriften ein Rechtsanspruch auf 
Zulassung des Vorhabens besteht, ist die Gemeinde zur Erteilung des Einvernehmens 
verpflichtet. Daher muss die Baurechtsbehörde das Vorliegen der Voraussetzungen 
von § 54 Abs. 4 LBO prüfen. Hat eine Gemeinde ihr nach § 36 Abs. 1 Satz 1 und 2 
BauGB erforderliches Einvernehmen rechtswidrig versagt, kann die zuständige 
Genehmigungsbehörde das fehlende Einvernehmen nach Maßgabe des § 54 Abs.4 
LBO ersetzen. Hierbei ist auch vorgesehen, dass die Gemeinde vor der Erteilung der 
Genehmigung anzuhören ist. 
 
Im Schreiben der Baurechtsbehörde wird die Gemeinde aufgefordert, aufgrund der 
dargelegten rechtlichen Einschätzung erneut über das Einvernehmen zu beraten und 
zu beschließen. Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, ggfs. das 



Einvernehmen zu ersetzen und die Baugenehmigung zu erteilen. Die Genehmigung 
gilt dann zugleich als Ersatzvornahme - § 54 Abs. 4 Satz 3 LBO. 
 
 
 
 
Beschluss: 
 

 
Das gemeindliche Einvernehmen nach §36 zum Bauvorhaben wird aus folgenden 
Gründen nicht erteilt:  
 

1. Erschließung  
 
Das Grundstück ist mit der vorliegenden Planung nicht ausreichend 
erschlossen. Eine Zufahrt fast über die gesamte Grundstücksbreite verstößt 
gegen das Straßenrecht. Eine solch große Zufahrtsbreite stellt keinen 
gesteigerten Gemeingebrauch an der öffentlichen Straße dar. Die Zufahrt kann 
nur so hergestellt werden, wenn große Teile der öffentlichen 
Straßenbegleitfläche in Anspruch genommen werden, was jedoch eine 
Sondernutzung nach dem Straßenrecht darstellt. Dieser Nutzung würde die 
Gemeinde nicht zustimmen. 

 
 

2. Verhältnis überbauter Fläche zu Freifläche: 
 

In der näheren Umgebung gibt es kein Grundstück, bei dem ein so großer Teil 
des Grundstücks überbaut wird. Also mit Hauptbaukörper plus bauliche 
Nebenanlagen. Die unbebauten Freiflächen, Grünflächen sind zu klein. Es 
können keine zukünftigen Planungen von Baugrundstücken in die Betrachtung 
einfließen.  

 
 

3. Höhe der Wandflächen:  
 

In der näheren Umgebung sind keine Gebäude vorhanden, die eine Wandhöhe 
von 12 m aufweisen. Die Umgebungsbebauung besteht vorwiegend aus 
Wohngebäuden mit ein- zweigeschossiger Bebauung. In der Kombination von 
zu wenige Freiflächen und zu viel Höhe entsteht eine kritische Baudichte, die 
ein Einfügen nach § 34 BauGB nicht zulässt.  

 
 

 
 
 

TOP 07 Haushaltscontrolling Doppelhaushalt 2021/2022 
Wesentliche Änderungen im Haushaltsplan 2022 
 

 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 



Der Gemeinderat hat dem Doppelhaushalt 2021/2022 am 12.01.2021 zugestimmt. Die 
Eckdaten der Haushaltsplanung zur Einnahmenbeschaffung wurden bereits im Oktober 2020 
mit der Festlegung der Hebesätze beraten. Der Gemeinderat hatte auf 2021 die Hebesätze 
der Grundsteuer und Gewerbesteuer minimal angepasst. 
 
Der Vorteil eines Doppelhaushalts, der zwei Jahre abdeckt, ist vor allem, dass damit im Herbst 
2021 personelle Kapazitäten für die laufenden Projekte: Zuschusswesen, Anpassung der 
Digitalisierungsstrategie und für das Projekt § 2 b UstG mit einem Tax Management 
Compliance System frei werden. Die Aufstellung eines Haushalts bindet Zeit, welche jetzt für 
verschiedene Projekte genutzt werden kann. 
 
Das ordentliche Ergebnis betrug in der Planung 2022 -688.100 €. Es gelang in der Planung 
2022 nicht, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen  
(= Ergebnishaushalt) auszugleichen.  
 
Im ersten Abschnitt des Finanzhaushaltes wurden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem 
Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der 
kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen 
Zahlungsmittel dar. Im Haushaltsjahr 2022 ergab sich ein planerischer Zahlungsmittel-
überschuss von lediglich +92.050 €. 
 
Die weitere Entwicklung im Jahr 2020 war bei der Aufstellung 2022 schwer vorherzusehen.  
Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich 2022 gegenüber dem Planansatz nach 
Steuerkraftsumme, Haushaltserlass 2022 und Novembersteuerschätzung bei nachfolgenden 
Positionen: (+ Verbesserungen, - Verschlechterungen gerundet auf volle Tsd.): 
 
Zustand nach 
Haushaltserlass/Orientierungsdaten    

  Plan 2022 
 nach HH-

Erlass 2022 
+/- 

Gewerbesteuer Absenkung 
Vorauszahlungen 

2.000.000 1.800.000 -200.000 

Gewerbesteuerumlagesatz  206.000 185.500 20.500 

Gde-Anteil an der Einkommensteuer 
(geringes Aufkommen gegenüber 
Vorjahresprognose) 

3.308.000 3.211.000 -97.000 

Schlüsselzuweisungen (geringere 
Steuerkraftmesszahl, etwas mehr 
Einwohner nach HH-Erlass) 

1.620.000 1.843.000 223.000 

Kommunale Investitionspauschale 
(Betrag u. EW-Zahl  
nach HH-Erlass ) 

446.000 576.000 130.000 

Finanzausgleichsumlage (geringere 
Steuerkraftsumme 2. vorangeg. Jahr) 

1.811.600 1.584.000 227.600 

Kreisumlage (mit höherer 
Kreisumlage in der Planung kalkuliert) 

2.050.000 1.755.000 295.000 

Gemeindeanteil an der USt 260.000 236.500 -23.500 

Leistungen nach dem 
Familienlastenausgleich 

266.700 260.000 -6.700 

   +568.900 



 
 
bereits bestehendes ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplanung 2022  -688.100 € 
    
Zusätzlich weitere ca. Aufwendungen:    
Personalausgaben Mehraufwendungen                   - 25.000 € 
Bauleitplanungskosten Mehraufwendungen                                                            - 80.000 € 
Erhöhung der Abschreibungen-Auflösung Zuschüsse    -100.000 € 
Zuweisung an GMS (Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Gutachterwesen)    -25.000 € 
Voraussichtliches ordentliche Ergebnis       -349.200 € 
 
Die Finanzverwaltung geht aufgrund des Haushaltserlasses davon aus, dass der 
Ergebnishaushalt ein besseres Ergebnis als geplant, im kommunalen Finanzausgleich 
erwirtschaftet.  
 
Bei der Gewerbesteuer wird gehofft, dass 1,8 Millionen Gewerbesteuer erreicht werden 
können. Der Ansatz lag ursprünglich bei 2 Mio. €. 
 
Die Gemeinde hat kein Einnahmenproblem, sondern eher bei den laufenden Ausgaben. Die 
Einnahmen steigen im Vergleich zu den Ausgaben nicht in gleicher Weise. Bricht die Wirtschaft 
2022 ff ein oder stagniert nur über einen längeren Zeitraum, so wird sich schnell zeigen, dass 
die Einnahmen zurückgehen, die laufenden Ausgaben aber bleiben. 
 
Die Gemeinde erhofft sich erst 2023 wieder außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von 
Grundstücken, um die etwas schwierigen Jahre 2021 und 2022 auszugleichen. Der 
Unterschied von ordentlichen zu außerordentlichen Erträgen besteht darin, dass die 
ordentlichen Erträge bei gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten entstehen und dadurch 
regelmäßig wiederkehrend und somit planbarer sind. Dazu zählen beispielsweise Steuern, 
Beiträge und Gebühren.  
 
Im Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen werden ebenfalls Veränderungen zu 
verzeichnen sein. Sobald die Investitionsmaßnahmen konkretisiert sind und die genauen 
Kosten feststehen, werden dem Gremium die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des 
Haushaltscontrollings aufgezeigt. 
 
Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sahen Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. und 4 Mio. € 
vor. Da sich Maßnahmen verzögern wird erst der Liquiditätsrahmen nach unten gefahren. 
Anschließend werden kurzfristige Kassenkredite bis zur Kreditaufnahme aufgenommen. 
 

Die Verwaltung wird 2022 die Zuschussmöglichkeiten von neuen Investitionsförderungs-
programmen weiter genau verfolgen und dem Gemeinderat ggf. Investitionsvorschläge 
unterbreiten.  
 
Im Sanierungsgebiet Ortskern II soll die Fischerstraße und das Gebäude am Dorfplatz 
begonnen werden. Die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen sollen von der 
Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mitgefördert werden.  
 
Im Bereich der Klosterwiesenschule muss zeitnah mit der Sanierung (gem. 
Bewilligungsbescheid Schulsanierung und Ausgleichstock) begonnen werden. Der Digitalpakt 
Schule soll bei der Schulsanierung mit bedacht werden.  
 
Die Gemeinde Baindt ist weiterhin noch gut aufgestellt. Gute Steuer- und Gebührensätze und 
keine externen Verbindlichkeiten sind Zeichen für solides Wirtschaften.  



 
Der höchste Aufwand einer Kommune (Personalaufwand) wird von uns auch immer unter die 
Lupe genommen. Jedoch macht der Fachkräftemangel auch bei der öffentlichen Hand nicht 
halt. Da bei allen Kommunen die Aufwendungen im Sozialbereich (Kindergarten, Schulen, 
Integration) ungebremst steigen, können die nicht so kräftig steigenden Einnahmen gerade 
finanzschwächere Kommunen vor gravierende Probleme stellen.  
 
Technische Auflagen, eine höhere Erwartungshaltung sowie altersbedingter 
Sanierungsaufwand machen viele kommunale Investitionen notwendig. Bei einer Investition 
fließen die Abschreibungen in den Ergebnishaushalt. Diese sollten refinanziert werden. Aber 
nicht nur die Abschreibungen erhöhen den Ergebnishaushalt, sondern auch höhere 
Wartungsgebühren.  
 
Die Nachfrage nach Wohnraum im Schussental ist enorm. Wir müssen den Menschen 
Möglichkeiten bieten, um den Lebensstandard in unserem Land auch künftig zu sichern und 
zu erhalten. Zudem steht die Verwaltung vor der Herausforderung aktiv in den Klimaschutz zu 
investieren. Sanierung der Klosterwiesenschule und der Infrastruktur etc.  
 
Zentrale Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass zum einen Wohnraum entsteht, denn der ist im 
Schussental Mangelware. Jedoch sollten Klimaneutrale Wohn- und Baugebiet im 
Gemeindeverband Mittleres Schussental als Standard vorgegeben werden. Bei den weiteren 
Aufgaben der Gemeinde: Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende, Breitbandversorgung, 
Nahwärmeversorgung, PV-Anlagen können alle Maßnahmen nicht in einem kurzen Zeitraum 
umgesetzt werden. Diese notwendigen Maßnahmen benötigen Zeit und Geld. 
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

 
Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Haushaltszwischenbericht 2022 zur Kenntnis.  
 
 
 
 

TOP 08 Sachstand Zuschusswesen (Bewilligung/Beantragung) 

 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 
Die Gemeinde hat derzeit einige Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. im Status 
Antrag beim jeweiligen Zuschussgeber.  
 
Es ist in nächster Zeit angedacht, Anträge bei Möglichkeiten im Bereich der 
Digitalisierung sowie für barrierefreie Bushaltestelle/n Ortsmitte über das 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Ortsmitte- Programmaufnahme – 
Standort der Bushaltestelle/n) 2022 zu stellen: 
 



Im Rahmen der Sanierung der Klosterwiesenschule wurden für die Schulsanierung 
Zuschüsse aus der Schulbauförderung und Schulsanierung sowie ein 
Ausgleichstockantrag bewilligt. Da die Baumaßnahme teurer als ursprünglich 
angedacht wird, wird versucht für die nachträgliche Aufstockung über Förderung 
Ausgleichstock einen weiteren Zuwendungsantrag zu stellen. Das Büro Kirchner 
Energie GmbH wurde beauftragt, Zuschussanträge (KfW) für die Vollsanierung im 
blauen Schulgebäude der Klosterwiesenschule zu stellen. 
 
Für die Erweiterung, Umbau und Sanierung des Feuerwehrhauses soll nach 
Möglichkeit 2022 ein Zuschussantrag gestellt werden. Hierfür muss zuerst eine 
Planung erfolgen. 
 
Vereine bekommen über WLSB-Anträge (Sportverein, Reitverein) Unterstützung vom 
Württembergischen Landessportbund. Die Gemeinde Baindt nimmt hier noch 
zusätzliche Unterstützungen wahr. 
 
 
 
Die Finanzverwaltung hat immer ein offenes Ohr, wenn es um Beantragung von 
Zuschüssen geht. Bei Zuschüssen gilt es längere Vorlaufzeiten als auch bindende 
Antragsfristen einzuhalten. Die Ingenieur- und Architektenbüros sollten ebenfalls die 
Bau- und Finanzverwaltung auf die entsprechenden Fördermöglichkeiten z. B. bei 
energetischer Sanierung und weiteren Maßnahmen hinweisen und die Verwaltung 
unterstützen. Oftmals werden für die Anmeldeverfahren schon Detailpläne und 
umfangreiche Konzeptionen gefordert.  
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachstand zu den Investitionszuschüssen zur Kenntnis. 
 
 

TOP 09 Vorstellung und Sachstandsdarstellung des Projektes "§ 2 b 
Umsatzsteuergesetz" sowie Einführung eines TCMS (Tax Compliance 
Management System) 

 
 
Kämmerer Abele teilt mit: 
 
Im Jahr 2016 wurde die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) per Gesetz geändert. Für die Gemeinde 
Baindt gilt durch die Abgabe der Optionserklärung diese Änderung ursprünglich ab 
dem 01.01.2021. Diese Übergangsregelung ist lt. BMF-Schreiben durch das Corona-
Steuerhilfegesetz bis zum 31.12.2022 (§ 27 Abs. 22a UStG) verlängert worden. 
 



JPdöR sind entsprechend des § 2b UStG unternehmerisch tätig, sobald sie Leistungen 
auf privatrechtlicher Grundlage oder im Wettbewerb mit privaten Dritten erbringen. D.h. 
auch wenn die Verwaltung im Rahmen öffentlich-rechtlicher Sonderregelungen tätig 
wird, ist es fraglich, ob hierdurch eine größere Wettbewerbsverzerrung vorliegt. 
 
Durch diese Regelung wird die Gemeinde weitaus häufiger in der Steuerpflicht stehen, 
als bisher. 
 
Hierauf muss die Gemeinde personell, organisatorisch und technisch vorbereitet sein, 
um den dann geltenden Anforderungen des Umsatzsteuerrechts gerecht zu werden. 
Die zum 01.01.2015 in Kraft getretenen, deutlich verschärften Selbstanzeige-
Regelungen, sowie verbesserte Prüfungsmöglichkeiten der Finanzverwaltung führen 
zu einer wachsenden Verantwortung von jPdöR im Bereich innerbetrieblicher 
Kontrollsysteme Steuern (sog. Tax-Compliance-Management-System - TCMS). 
 
Ziel eines funktionierenden Systems muss hierbei die Vermeidung des Vorwurfs der 
Aufsichtspflichtverletzung im Sinne des § 130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) sein. Nur so kann Leitungspersonen und beauftragten Personen auch 
strafrechtlich und haftungsrechtlich kein Vorwurf gemacht werden. Hierfür sind die 
Entwicklung und Umsetzung eines internen Kontrollsystems zur Steuerung und 
Überwachung der ordnungsgemäßen Erfüllung sämtlicher steuerrechtlichen 
Anforderungen unabdingbar. 
 
In den folgenden Produkten bestehen jetzt schon folgende Steuerpflichten:  
 
    1124 Einspeisung PV–Anlage  
    5330 Trinkwasserversorgung 

   5340 Nahwärmversorgung  
    5360 Breitbandversorgung 
    5370 BGA RaWEG 
    5730 Schenk-Konrad-Halle 
    5730 Gaststätte zur Mühle 
 
Zukünftig sind folgende Bestandteile generell umsatzsteuerpflichtig:  
 
- Verwaltungskostenbeitrag/ Kostenersätze allgemein 
- Mitteilungsblatt - Erträge aus Verkauf 
- gem. Nutzung Steiger-Hubgerät 
- Schrottvergütung  
- Kostenersätze allgemein 
- Auskunftsgebühren Einwohnermeldeamt  
- Leihgebühr Bläserklasse und evtl. Elternbeitrag Bläserklasse 
- Verkauf Streuobstbäume  
- Verkauf Holz (kein Wald der Gemeinde – sehr geringe Umsätze)    
- Verkauf Bildbände, Wanderkarten, KFZ-Schilderhalterung etc. 
- Dienstleistungen für Dritte  
 
Aussortierungen, Verkaufserlöse (Alte Pkw´s, Ebay-Kleinanzeigen, ausgemusterte 
Geräte) aller Art sind grundsätzlich nicht mehrwertsteuerpflichtig. Bei Veräußerung von 
Vermögen aus dem hoheitlichen Bereich, fällt keine USt an (Hilfsgeschäft - keine 
Nachhaltigkeit dieser Einnahmenerzielung gegeben). 
 
Um den v.g. Anforderungen gerecht zu werden, nimmt die Gemeindekämmerei wie die 
umliegenden Kommunen auch an einer Schulungsgruppe der Schüllermann 
Consulting AG teil. 



 
Folgende Punkte sollten von den jeweiligen Verbänden und Kommunen 
überprüft und nach Lösungen (Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung) 
gesucht werden: 
 

• GMS- öffentliche rechtliche Vereinbarung – Personalgestellungen der Stadt 
Ravensburg und Weingarten an den Zweckverband werden nach derzeitiger 
Lage umsatzsteuerpflichtig. 

• Bezug von anderen Gemeinden: - Reinigung Schläuche Feuerwehr 
• Abrechnung Steiger mit der Nachbargemeinde 
• Abrechnung Klimabeauftragte/r – öffentlich – rechtliche Vereinbarung der 3 B-

Gemeinden –  
• Abrechnung Leistungen untereinander (z. B. Gemeinsame Befliegung - GIS – 

Luftbilder)  
• Feuerwehrkostenersatz- und Verwaltungsgebührensatzung sollte überprüft 

werden.  
 
Folgende Punkte müssen aktiv angegangen werden: 
 
Überprüfung Auslandssachverhalte  
Mitarbeiter des jeweiligen Amts, welche die sachliche und rechnerische Prüfung der 
Rechnung vornehmen, haben zu prüfen ob ggf. ein innergemeinschaftlicher Erwerb (§ 
1a UStG) oder ein Fall des § 13b Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 UStG vorliegt. Es gibt derzeit 
verschiedenen Organisationseinheiten, welche auch bei Onlineanbietern bestellen.  
 
Feuerwehr 
Die Feuerwehreinnahmen (Fasnetsumzug etc.) sollten künftig über einen zu 
gründenden Förderverein veranstaltet und abgerechnet werden. Voraussetzungen 
hierfür sind, dass die Gemeinnützigkeit anerkannt wird und mindestens sieben 
Vereinsmitglieder beitreten. Liegen die Einnahmen pro Kalenderjahr unter 22.000 Euro 
greift die Kleinunternehmerregelung und die Einnahmen sind nicht steuerbar. 
Sämtliche Getränke- und Speisenabgaben der Feuerwehr werden somit über den 
Förderverein abgerechnet.  
 
Falls eine Vereinsgründung nicht zustande käme, werden die Gewinne der 
Feuerwehrfeste durch den Kassierer ermittelt und dem Feuerwehrkommandanten 
mitgeteilt. Diese Auflistung wird vom Kommandanten geprüft und der 
Gemeindekämmerei zur weiteren (steuerlichen) Verarbeitung zugeleitet. 
 
Sämtliche Getränke- und Speisenabgaben bei den Ortsfeuerwehren werden 
kostenpflichtig durchgeführt. Ein entsprechendes ordnungsgemäßes Kassenbuch ist 
von den jeweiligen Kassierern zu führen. Die Kontrolle der Kassenbücher und 
Überführung in die Buchhaltung (Umsatzsteuererklärung) erfolgt durch den/die 
Gemeindekämmerer/-kämmerin bzw. dessen Stellvertreter/-in. 
 
Bauabzugssteuer 
Sachbearbeiter des Bauamtes, die Aufträge für Bauleistungen vergeben, sind 
verpflichtet, die Freistellungsbescheinigung des Unternehmers bei Begleichung der 
Rechnung anzufordern und zentral digital abzulegen. Online abrufbare 
Bescheinigungen sind mit Zeitpunkt des Abrufs ebenfalls abzulegen. Liegt keine 
Freistellungsbescheinigung vor, ist die Bauabzugssteuer einzubehalten und an das 
Finanzamt abzuführen. 
 
Folgende Aufgaben wurden teilweise erledigt bzw. stehen noch: 
 



1. Erstellung eines Leitfadens § 2b UStG 
2. Umsatzsteuerschulung zu § 2b und TMCS für Mitarbeiter(innen) ab 2022 
3. Haushaltsscreening der Einnahmen  
4. Zuordnung der Einnahmen nach privat- und öffentlichrechtlicher Grundlagen  
5. Aufforderung an alle Ämter zur steuerlichen Vertragsprüfung 
6. Dienstanweisung zur steuerlichen Vertragsprüfung 
7. Hinweis an umliegende Kommunen, welche Voraussetzungen öffentlich-rechtliche 
Verträge und Vereinbarungen erfüllen müssen. 
8. Anregung Anpassung verschiedener Verträge und Satzungen z. B. Satzung u. 
Geschäftsordnung Gemeindeverband Mittleres Schussental 
9. Unterrichtung der Zweckverbände über Auswirkungen § 2b UStG 
10. Anpassung der Zahlstellen / Handvorschusskassen an steuerliche Gegebenheiten 
(Kassenbuch) 
11. Zentrale Rechnungsausgangsstelle in der Kämmerei zur einheitlichen Erstellung 
der Ausgangsrechnung für die allgemeine Verwaltung 
12. Mitarbeit bei der Schulungsgruppe der Schüllermann Consulting AG 
13. Restliche Umstellung im Finanzwesenprogramm Produkt/Sachkonten 2022 auf 
Umsatzsteuer 
14. Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung in CIP mit Unterstützung in Excel – 
Abgabe evtl. komplett an Steuerberater 
15. Einführung Tax Compliance Management System  
16. Erstellung von Dienstanweisungen und Verfügungen für den steuerlichen Bereich  
17. Aufbau eines Vertragsmanagements und Einrichtung einer zentralen digitalen 
Vertragsdatenbank 
18. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung 
19. Prüfung der steuerlichen Optimierung aufgrund der neuen Rechtslage wie 
beispielsweise Gründung weiterer Betriebe gewerblicher Art oder Option nach § 9 
UStG  
 
 
Die Verwaltung strebt an, künftig auch die ordnungsgemäße Umsetzung der neuen  
umsatzsteuerrechtlichen Pflichten soweit wie möglich sicherzustellen. Dazu sollten wir 
die notwendigen organisatorischen und personellen Voraussetzungen schaffen. Ziel 
ist es, Erklärungsfristen fristgerecht einzuhalten und ggf. auftretende Fehler 
aufzuspüren, zu korrigieren und künftig zu vermeiden. Dazu fühlen wir uns als 
öffentliche Hand und nicht zuletzt in unserer Vorbildfunktion für unsere Bürgerinnen 
und Bürger auch verpflichtet. Nicht zuletzt liegt die ordnungsgemäße Umsetzung in 
unserem originären eigenen Interesse:  
  
1. Nicht ordnungsgemäße Umsetzungen der steuerlichen Erklärungspflichten kommen 
spätestens im Rahmen einer Außenprüfung (Betriebsprüfung) zu Tage. Wurden 
Steuern nicht oder nicht richtig erklärt, führt dies immer zu Steuernachzahlungen; 
geschah dies fahrlässig, ist - aller Erfahrung nach - schlimmstenfalls mit 
Strafzahlungen oder strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Nach- und 
Strafzahlungen können zudem u. U. zu erheblichen außerplanmäßigen  
Haushaltsbelastungen führen.  
 
2. Als Gemeinde steht unser Verwaltungshandeln in besonderer Weise im Fokus der  
öffentlichen Wahrnehmung. Negative Schlagzeilen wegen Steuerstrafsachen würden  
unserer Reputation und unserem Image schaden. Solche Risiken wollen wir daher  
minimieren.  
 



Es gilt bis Ende 2022 die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Langfristig muss 
über eine Stellvertreterregelung des Gemeindekämmerers/in nachgedacht werden. 
Einige Nachbarkommunen haben diese Position schon besetzt.  
 
 
 
 
 

Beschluss: 
 
 

 
Der Gemeinderat nimmt die internen Aufgaben zu § 2b UStG sowie die Verpflichtung 
zum Aufbau eines steuerlichen Kontrollsystems (TCMS) zur Kenntnis. 
 
 
 
 

TOP 10 Anfragen und Verschiedenes  

 
 

a) Spielplatz beim Alten- und Pflegeheim Selige Irmgard 
 

Auf diesem Spielplatz gibt es ein Wasserspielgerät, das nicht funktioniert. Das 
Bauamt kümmert sich um diese Angelegenheit. 

 
 

b) Hochwassergefahr  
 

Es wurde mitgeteilt, dass einige Häuser im Bereich des ehemaligen 
Klostergebäudes (Klosterhof), die direkt am Bampfen liegen durch heftige 
Regenfälle teilweise unterspült wurden.  

 
 

c) Beleuchtung Boschstraße 
 

Die Verwaltung wurde informiert, dass der Bereich Boschstraße / Einmündung 
in die Marsweilerstraße gerade für Fahrradfahrer in der jetzt kommenden 
dunkleren Jahreszeit schlecht ausgeleuchtet ist.  

 
 

d) Gefahrenstelle Ein- Ausfahrt in der Marsweilerstraße bei der Bäckerei 
Hausmann 

 
Ein Gremiumsmitglied teilt mit, dass Fahrradfahrer durch herausfahrende Autos 
von der Bäckerei Hausmann gefährdet sind. Hier könnte man durch das 
Anbringen von roten Streifenelementen diese Gefahr minimieren.  

 
 
 


